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LANDESGESETZBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 

Jahrgang 2018  Ausgegeben am 16. Juli 2018 

38. Gesetz vom 5. Juli 2018, mit dem das Bgld. Camping- und Mobilheimplatzgesetz geändert wird  

 (XXI. Gp. RV 1272 AB 1358) 

Gesetz vom 5. Juli 2018, mit dem das Bgld. Camping- und Mobilheimplatzgesetz geändert 
wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

Das Bgld. Camping- und Mobilheimplatzgesetz, LGBl. Nr. 44/1982, in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 79/2013, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 entfällt im ersten Satz das Wort „vorübergehenden“ sowie der zweite Satz. 

2. In § 11 Abs. 1 lit. a wird das Zitat „BGBl. I Nr. 134/2002“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 116/2017“ 
ersetzt. 

3. § 20 Abs. 2 lautet: 

„(2) Mobilheim im Sinne dieses Gesetzes ist ein freistehendes, im Ganzen oder in wenigen Einheiten 
transportables Wohnobjekt mit oder ohne Achsen einschließlich Zubehör (Türvorbauten, Schutzdächer, 
Veranden, Gerätehütten und dgl.), welches während der Freizeit benutzt wird und der Erholung dient.“ 

4. § 21 Abs. 2 lautet: 

„(2) Auf Mobilheimplätzen dürfen mit Ausnahme von Bauwerken oder Bauten, die der täglichen Ver-
sorgung, der Trinkwasserversorgung, der Energieversorgung, der Abwasserbeseitigung, zentralen sanitären 
Einrichtungen, dem Abstellen von Kraftfahrzeugen oder der zentralen Aufbewahrung von Garten-, Freizeit- 
oder Sportgeräten sowie der Einfriedung gemäß § 25 Abs. 2 dienen, keine Bauwerke oder Bauten im Sinne 
des Burgenländischen Baugesetzes 1997 errichtet werden. Mobilheime, die den Bestimmungen dieses 
Gesetzes sowie den Aufstellungsrichtlinien des jeweiligen Mobilheimplatzbetreibers im Sinne des § 24 
Abs. 7 entsprechen, gelten hiebei nicht als Bauwerke oder Bauten im Sinne des Burgenländischen Bau-
gesetzes 1997.“ 

5. § 23 Abs. 2 lautet: 

„(2) Sofern im Aufstellplan nicht größere Abstände vorgesehen sind, muss der Abstand des Mobil-
heimes einschließlich des Zubehörs, gemessen von den äußersten Anlagenteilen entweder zur Grenze der 
benachbarten Pachtparzelle mindestens einen Meter oder bis zum nächsten Mobilheim mindestens zwei 
Meter betragen, wobei untergeordnete Bauteile (zB Dachvorsprünge, Dachrinnen, Fensterbänke) bis zu 
einer Tiefe von höchstens 15 cm nicht zu berücksichtigen sind. An der Straßenfluchtlinie sind zumindest 
an drei Seiten freistehende Gerätehütten auch in der Abstandsfläche zulässig, wenn zum Mobilheim im 
engeren Sinn ein Mindestabstand von zwei Meter gewährleistet ist, und die Gerätehütte an der Straßen-
fluchtlinie steht. Es dürfen keine beweglichen oder unbeweglichen Bauteile über die Pachtparzelle reichen.“ 

6. § 24 lautet: 

„§ 24 

Gestaltung der Mobilheime 

(1) Gemessen vom verglichenen Niveau des jeweiligen Aufstellplatzes darf die Höhe des Mobilheimes 
insgesamt vier Meter nicht überschreiten, wobei die Fußbodenoberkante nicht höher als 70 cm über dem 
verglichenen Niveau liegen darf. 
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(2) Mobilheime dürfen nicht unterkellert und nur eingeschossig sein. Dachterrassen sind nicht zu-
lässig. Sonstige Terrassen dürfen nicht über der Fußbodenoberkante des Mobilheimes liegen. Fundament-
platten und Streifenfundamente sind unzulässig. Ausgenommen von diesem Verbot sind bestehende und 
noch funktionstüchtige Ausgestaltungen der Bodenunterkonstruktion. Punktförmige Fundamentierungen 
sind zulässig. Windkraftanlagen sind auf Mobilheimplätzen unzulässig. 

(3) Die vom Mobilheim samt Zubehör (Türvorbauten, Schutzdächer, Veranden, Gerätehütten und dgl.) 
überdachte Fläche darf insgesamt höchstens 60 m² betragen, wobei Dachvorsprünge bis zu einer Tiefe von 
70 cm je Seitenlänge nicht einzurechnen sind. Dachvorsprünge mit größerer Tiefe sind voll einzurechnen. 
Gerätehütten dürfen nicht größer als 6 m² sein. 

(4) Mobilheime müssen so ausgeführt sein, dass sie den Anforderungen der Sicherheit, der Festigkeit, 
des Brandschutzes sowie der Hygiene und des Klimaschutzes entsprechen. Ein neues Mobilheim darf eine 
Energiekennzahl von 180 kWh/m², die durch einen Energieausweis im Sinne der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 
März 2015, nachzuweisen ist, nicht überschreiten. 

(5) Die sichere Lagerung und Verwendung von Flüssiggas ist zu gewährleisten. Der Aufstellungsort 
der Gasflaschen ist gemäß Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kennzeichnungsverordnung - KennV), BGBl. II 
Nr. 101/1997, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 184/2015, zu kennzeichnen. 

(6) Die Landesregierung kann zum Schutz der in Abs. 4 und 5 umschriebenen Interessen durch Ver-
ordnung nähere Vorschriften über die Bauart, Ausführung und Ausstattung von Mobilheimen und Auf-
stellplätzen sowie die Einhaltung und Überprüfung von Sicherheitsanforderungen erlassen. Feuerstätten 
mit festen Brennstoffen sind jedenfalls unzulässig. 

(7) Darüber hinaus hat der Mobilheimplatzbetreiber in Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien die 
Rahmenbedingungen hinsichtlich der Art (Bauweise) und Gestaltung von Mobilheimen sowie die Zulässig-
keit von Nebenanlagen (zB Schwimmbecken, Biotope, Einfriedungen ua.) festzulegen. Der Mobilheim-
platzbetreiber hat die Einhaltung der Aufstellungsrichtlinien vertraglich abzusichern und in den Verträgen 
über Mobilheimplatzparzellen einen Verstoß gegen seine Aufstellungsrichtlinien als fristlosen Kündi-
gungsgrund zu verankern. Diese Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien sind den Vertragspartnern vor 
Vertragsabschluss bekanntzugeben und an gut sichtbaren Stellen des Mobilheimplatzes (Anschlagtafeln) 
anzuschlagen.“ 

7. § 25 Abs. 2 lautet: 

„(2) Aufstellplätze und Gemeinschaftsflächen dürfen zur Abgrenzung untereinander bis zu einer Höhe 
von einem Meter eingefriedet sein. Lebende Zäune, Hecken und dgl. dürfen nicht höher als zwei Meter 
sein, wenn hierdurch das einheitliche Erscheinungsbild des Mobilheimplatzes nicht beeinträchtigt wird. 
Einfriedungen in Massivbauweise sind nicht gestattet.“ 

8. Dem § 27 werden folgende Abs. 3 bis 7 angefügt: 

„(3) Der Pächter einer Parzelle hat vor Neuaufstellung, wesentlichen Änderungen oder Austausch 
eines Mobilheims vom Mobilheimplatzbetreiber eine schriftliche Zustimmung dafür einzuholen. 

(4) Der Mobilheimplatzbetreiber hat den Mobilheimplatz regelmäßig wiederkehrend alle sechs Jahre 
prüfen zu lassen, ob dieser dem Genehmigungsbescheid und dem Aufstellplan entspricht. Die wieder-
kehrenden Prüfungen sind von akkreditierten Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer Akkredi-
tierung, staatlich autorisierten Anstalten, Ziviltechnikern oder Gewerbetreibenden, jeweils im Rahmen ihrer 
Befugnisse durchzuführen. Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustellen. 

(5) Die Prüfbescheinigung ist vom Mobilheimplatzbetreiber bis zum Vorliegen der nächsten Prüf-
bescheinigung auf dem Mobilheimplatz zur jederzeitigen Einsicht der Behörde aufzubewahren; sie ist auf 
Verlangen der Behörde, innerhalb einer von der Behörde zu bestimmenden angemessenen Frist, zu über-
mitteln. 

(6) Werden im Rahmen der Prüfung Mängel oder Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand 
festgestellt, hat die Prüfbescheinigung entsprechende Vorschläge samt angemessenen Fristen für die 
Behebung der Mängel oder für die Beseitigung der Abweichungen zu enthalten. Der Mobilheimplatzbe-
treiber hat in diesem Fall unverzüglich eine Ausfertigung dieser Prüfbescheinigung sowie eine diesbezüg-
liche Darstellung der getroffenen und zu treffenden Maßnahmen der zuständigen Behörde zu übermitteln. 

(7) Gemäß Abs. 6 angezeigte Mängel oder Abweichungen, für die in der Prüfbescheinigung Vor-
schläge zur Behebung der Mängel oder zur Beseitigung der Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand 
innerhalb einer angemessenen Frist enthalten sind, bilden keine Verwaltungsübertretungen im Sinne des 
§ 29, sofern die Behebung oder die Beseitigung innerhalb der angemessenen Frist der Behörde nach-
gewiesen wird.“ 
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9. In § 29 Abs. 1 Z 7 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und dem § 29 Abs. 1 wird folgende Z 8 
angefügt: 

 „8. wer es unterlässt, entgegen § 24 Abs. 7 in Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien die Rahmenbe-
dingungen hinsichtlich der Art (Bauweise) und Gestaltung von Mobilheimen sowie die Zulässig-
keit von Nebenanlagen (zB Schwimmbecken, Biotope, Einfriedungen ua.) festzulegen oder die 
Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien an gut sichtbaren Stellen des Mobilheimplatzes (An-
schlagtafeln) anzuschlagen oder entgegen § 27 Abs. 3 eine schriftliche Zustimmung vor Neuauf-
stellung, wesentlichen Änderungen oder Austausch eines Mobilheims vom Mobilheimplatz-
betreiber dafür einzuholen, entgegen § 27 Abs. 4 den Mobilheimplatz alle sechs Jahre einer regel-
mäßig wiederkehrenden Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob dieser dem Genehmigungs-
bescheid und dem Aufstellplan entspricht, entgegen § 27 Abs. 5 die Prüfbescheinigung auf dem 
Mobilheimplatz zur jederzeitigen Einsicht der Behörde aufzubewahren oder auf Verlangen der 
Behörde diese nicht oder nicht fristgerecht der Behörde übermittelt, entgegen § 27 Abs. 6 eine 
Ausfertigung dieser Prüfbescheinigung sowie eine diesbezügliche Darstellung der getroffenen und 
zu treffenden Maßnahmen der zuständigen Behörde zu übermitteln oder entgegen § 27 Abs. 7 in 
der Prüfbescheinigung enthaltene Vorschläge zur Behebung der Mängel oder zur Beseitigung der 
Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand fristgerecht deren Behebung oder die Beseitigung 
der Behörde nachzuweisen oder entgegen § 31 Abs. 3 binnen zwölf Monate nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes die in § 24 Abs. 7 angeführten Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien zu erlassen.“ 

10. In § 29 Abs. 2 wird das Zitat „24 Abs. 1 bis 5“ durch das Zitat „24 Abs. 1 bis 6“ ersetzt. 

11. Dem § 31 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die in § 24 Abs. 7 angeführten Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien müssen binnen zwölf 
Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2018 vorliegen. § 24 Abs. 7 zweiter und dritter 
Satz gelten nicht für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2018 bereits bestehende 
Mobilheime. Werden diese Mobilheime nach dem Inkrafttreten des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2018 geändert, 
müssen die Änderungen den in § 24 Abs. 7 angeführten Aufstellungs- und Gestaltungsrichtlinien ent-
sprechen. § 23 Abs. 2 sowie § 24 finden auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2018 
nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften aufgestellte Mobilheime keine Anwendung, sofern nicht 
Brandschutzgründe dagegensprechen.“ 

12. Der bisherige Text des § 32 enthält die Absatzbezeichnung „(1)“ und folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) § 1, § 11 Abs. 1 lit. a, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24, § 25 Abs. 2, § 27 Abs. 3 bis 7, 
§ 29 Abs. 1 Z 7 und 8 und Abs. 2 sowie § 31 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 38/2018 treten 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

13. Nach § 32 wird folgender § 33 angefügt: 

„§ 33 

Informationsverfahren 

Das Gesetz LGBl. Nr. 38/2018, wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2015/1535/EU 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 241 vom 17.09.2015 S. 1, der Kommission notifiziert 
(Notifikationsnummer 2018/116/A).“ 

                          Der Präsident des Landtages:                           Der Landeshauptmann: 
                                           Illedits                                                             Nießl 
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